
Benutzungsordnung Bürgersaal Inzigkofen 
-private Veranstaltungen- 

 
1. Haftungsansprüche durch den Veranstalter oder die Veranstaltungsteilnehmer 

können gegen die Gemeinde Inzigkofen nicht gestellt werden. 
 
2. Der Veranstalter haftet für sämtliche Personen- und Sachschäden, die durch 

ihn, sein Personal oder durch die Veranstaltungsteilnehmer verursacht 
werden. 

 
3. Die Böden des Foyers, Treppenaufgangs, Bürgersaals, Küche sowie der 

Sanitärräume sind nach Beendigung der Veranstaltung besenrein zu ver-
lassen.  

 
4. Die Kosten einer Reinigung mit chemischen Mitteln bei Flecken auf dem Stein- 

bzw. Parkettboden gehen zu Lasten des Veranstalters. 
 
5. Die Arbeitsplatte sowie das Spülbecken der Küche sind nach Gebrauch nass 

abzuwischen.  
 
6. Die Einrichtungsgegenstände (Tische, Stühle etc.) und das Kücheninventar 

werden dem Veranstalter leihweise zur Verfügung gestellt. Nach dem Ende 
der Veranstaltung hat der Veranstalter die Einrichtungsgegenstände und das 
überlassene Kücheninventar gereinigt und ordentlich aufgeräumt zu 
übergeben. Hierbei wird über-prüft, ob Einrichtungsgegenstände oder 
Kücheninventar beschädigt wurden oder abhandengekommen sind. Der 
Veranstalter hat nicht mehr brauchbare oder fehlende 
Einrichtungsgegenstände/Kücheninventar zu ersetzen oder die Kosten für 
fällig werdende Reparaturen bzw. Ersatzbeschaffungen zu tragen.    

 
7. Sollten die vorhandenen Einrichtungsgegenstände/Kücheninventar nicht aus-

reichen, ist der Veranstalter gehalten, weitere Einrichtungsgegenstände/ 
Kücheninventar in Eigenregie zu besorgen (bspw. Leihe über Geschirrmobil).     

 
8. Benutzte Tische sind nach Beendigung der Veranstaltung nass abzuwischen 

und ordentlich in das hierfür vorgesehene Stuhllager einzuräumen. 
 
9. Das Rauchen ist lediglich auf dem Balkon des Rathauses gestattet. 
 
10. Die Räumlichkeiten werden nach Beendigung der Veranstaltung durch die 

Reinigungskraft des Rathauses Inzigkofen abgenommen. 
 
11. Die Miete beträgt für den Bürgersaal 100,00 €/Tag einschl. Küchenbenutzung. 
 
12. Nach Beendigung der Veranstaltung ist an die Reinigungskraft des Rathauses 

Inzigkofen eine Reinigungspauschale von 50,00 € zu entrichten.   
 


